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Anfrage der Fraktion Die Linke Fraktion vom 1 3. Dezember 2023 Nr. 160 nach § 45 der
Geschäft sordnung der Stadtverordnetenversammlung
SV-Nr. 23-V-31-0023

Alkoholvorbotszono am Platz dor deutsc,|en Einheit

1. lm Berichtszeitraum sind 783 Verstößen gegen das Alkoholverbot durch die Stadt doku-
mentien.
Handelt es sich hierbei um "trinkende" Personen, oder lediglich um alkoholisiefte Personen?
Wurde in allen Fällen eine mündliche Verwarnung ausgesprochen?

Wie können im Rahmen von 709 Kontrollen 783 Verstöße festgestellt worden sein?

2. ln wie vielen Fällen wurden konkret Ordnungswidigkeitenanzeigen bei der Stadtpolizei ge-
feftigt?
ln wie vielen Fällen wurde ein Bußgeldbescheid zugestellt?
Wie viele Bußgelder wurden gezahlt, wie hoch sind die Einnahmen für die LH Wiesbaden im
Beichtszeitraum?

3. Wie viele Arbeitsslunden wurden für die Kontrollen durch die Eeschäftigten der Stadtpoli-
zei erbracht?
Wurden die Kontrollen "beiläufig" im Rahmen der Streifentätigkeit durchgeführt oder gab es
hierzu konkrete Einsatzbefehle / Maßnahmen.
Wie viele Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden im Berichtszeittaum durch die Beschäftig-
len der Stadtpolizei wegen Parkverstößen aufdem Platz der deutschen Einheit gefeftigt?

4. lm Berichtszeitraum wird von 283 Verstößen durch den Schutzmann vor Oft berichtet. ln
wie vielen Fällen wurden hier konkret Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt, wie viele
B ußgeldbescheide wurden erlassen ?
Wieso wurden durch den Schutzmann vor Oft lediglich 59 Verstöße (zumeist S|VO), aber
283 Verslöße gegen das Alkoholkons umverbot festgestellt?
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Wie viel Arbeitszeit wurde prozentual durch den Schutzmann vor Ort für die Veiolgung von
Falschparkenden aufdem Platz der deutschen Einheit im Verhältnis zu den Alkoholkonsum-
kontrollen erbracht?

5. Wie viele Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden durch Kräfte der unmittelbar angrenzen-
den La ndespolizeibehörde gefertigt?

Dlo AnfraF b€ontrrodo lcfi wle folgtt:

Zu 1.
Nach Auswertung der Einsatzberichte handelt es sich vonviegend um trinkende Menschen,
die angetroffen wurden. ln allen Fällen wurde eine mündliche Verwarnung ausgesprochen.
Bei einer Kontrolle können auch mehrere Personen angetroffen werden, so dass auch meh-
rere Verstöße während einer Kontrolle vorliegen können.

Zu2.
Bei der Alkoholverbotszone handelt es sich um eine Allgemeinverfügung der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden, die keine Ordnungswidrigkeitstatbestände enthält. Sinn und Zweck der Al-
koholverbotszone ist die Stärkung des subjektiven und objektiven Sicherheitsgefühls der Bür-
gerinnen und Bürger innerhalb des Geltungsbereiches der Alkoholverbotszone. Die Sanktio-
nierung von alkoholisierten Personen ist nicht das Ziel der Alkoholverbotszone.

Dementsprechend wurden keine Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen bzw. verfolgt. Sämtli-
che Anzeigen zu Ordnungswidrigkeiten beziehen sich auf Sachverhalte, die originär nicht der
Alkoholverbotszone oder einem Verstoß gegen die Regelungen derselbigen zuzurechnen
sind, sondern vielmehr im Rahmen der Kontrollen als sonstige Feststellungen zu verzeich-
nen waren. Für diese Verstöße liegt jedoch keine statistische Auswertung in Bezug auf die
hieraus ergangenen Einnahmen vor.

Zu 3.
Die Stadtpolizei hat im Rahmen der normalen Bestreifung insgesamt 556 Stunden und 46 Mi-
nuten in der Alkoholverbotszone kontrolliert. Die Kontrollen erfolgten in der Regelbestreifung,
konkrete Einsatzbefehle zur gezielten Kontrolle gab es keine. lm Rahmen der gleichen Be-
streifung wurden 325 Verstöße gegen die SIVO aufgenommen und hierbei 295 Ordnungs-
widrigkeiten verhängt. ln den SIVO Verstößen sind auch die Parkverstöße beinhaltet.

Zu 4.
Es wurden keine Ordnungswidrigkeiten erlassen (keine Rechtsgrundlage). Die Kontrolle der
Alkoholverbotszone ist auch nicht die primäre Aufgabe des Schutzmannes vor Ort, da dieser
gegenüber der örtlichen Einwohnerschaft als Ansprechpartner dient und kommunikative Auf-
gaben wahrnimmt.

Zu 5.
Keine. Es wurden keine Ordnungswidrigkeiten erlassen (keine Rechtsgrundlage).
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